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SCHREIBEN VON ABT PIUS [REHER] AN AMMANN UND RAT VON STADT UND

AMT ZUG
EA V 2; 1507 - 1508 Art . 75 - 78

Die Abtei habe sich nach langen Verhandlungen mit Friedrich Land¬
schad [von Steinach ] dahin einigen können , die Herrschaft Wängi
um 23 ' 000 rheinische Gulden zu kaufen , obwohl diese Kaufsumme
um einige tausend Gulden zu hoch sei . Unter grossem Kostenauf¬
wand habe man sich auch die Zustimmung der im Thurgau regieren¬
den Orte verschafft . Nun wolle Landschad wider Erwarten doch

nicht in den Verkauf einwilligen , indem er vorgebe , er möchte
diese Herrschaft während des immer noch andauernden Reichskrie¬

ges als Zufluchtsstätte behalten , obwohl kaum anzunehmen sei,
dass er sich je in Wängi niederlassen werde . Zudem lasteten auf



der Herrschaft derart grosse Schulden , dass mit den jährlichen
Einkünften nicht einmal sämtliche Schuldzinsen , die nach Zürich
und anderswohin zu bezahlen seien , gedeckt werden könnten , ge¬
schweige denn dessen Lebensunterhalt . Deshalb sei die Abtei ge¬
zwungen gewesen , gegen Landschad und seine Anwälte , Oberst [Hans
Georg ] Peblitz und Stadtschreiber [Johann Heinrich ] Waser [von
Zürich ] , beim Landgericht in Frauenfeld Klage zu erheben , diese
würden sich nicht an die Verkaufsbedingungen halten . Die Klage¬
schrift lege er bei . Darin habe man verlangt , dass wenigstens
die Unkosten für die in die Länge gezogenen Kaufsverhandlungen
zurückerstattet und die in diesem Zusammenhang ausgestossenen
Verleumdungen geahndet würden . Da nun das Urteil nicht nach sei¬
nen Vorstellungen ausgefallen sei - eine Kopie des diesbezüg-

2
liehen Rezesses liege ebenfalls bei - werde er anlässlich der

3
Jahrrechnung in Baden an die VII regierenden Orte appellieren.
Er bitte daher Zug , seine Gesandten dahin zu instruieren , sich
bei den Verhandlungen für die Abtei einzusetzen.

1) vgl . AB 16/24
2) vgl . AH 16/26
2) vgl . EA V 2, 1508 Art . 77

Original mit Siegel
AH 16 , 78- 80 - Blatt 80r  leer
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